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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Um den Dienstleistungscharakter der Stadtverwaltung und die Transparenz der Bearbeitung 
von Anträgen der Bürger an die Stadtverwaltung zu stärken, soll in quartalsweisen 
Übersichten die Anzahl der gestellten Anträge, die Anzahl der bearbeiteten Anträge, die 
durchschnittliche Bearbeitungsdauer dargestellt werden. Dabei soll auch der Vergleich mit 
anderen Kommunen angestellt werden. 
Der Hauptausschuss ist im Mai 2024 über den Stand der Umsetzung zu informieren. 
Die Stadtverordnetenversammlung ist im Dezember 2024 über die Umsetzung zu 
informieren. 
 
Begründung: 
 
Immer wieder gibt es Kritik an der Bearbeitung von Anträgen der Bürger an die Verwaltung. 
Das bezieht sich insbesondere auf die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, 
Fahrerlaubnisdokumenten, die Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Baugenehmigungen 
usw. 
Um diese Prozesse transparenter zu machen, soll in quartalsweisen Übersichten die Anzahl 
der gestellten Anträge, die Anzahl der bearbeiteten Anträge und die durchschnittliche 
Bearbeitungsdauer auch im Vergleich zu anderen Kommunen aufgezeigt werden. 
 
Anlagen: 

1 Stellungnahme der Verwaltung öffentlich 
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